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Lobbyregister
für die Interessenvertretung gegenüber dem 
Deutschen Bundestag und der Bundesregierung

Detailansicht des Regelungsvorhabens

Vorschläge zur Umsetzung des AIFMD-Reviews und
Adressierung weiterer Verwahrstellen-Themen

Aktuell seit 22.06.2026 16:54:55

Angegeben von:
am 23.04.2024 Verband Internationaler Banken in Deutschland e.V. (R002246)

Beschreibung:
Anlässlich der Umsetzung des AIFMD-Reviews in das deutsche Recht sollen praxisrelevante 

Fragestellungen für das Verwahrstellengeschäft adressiert werden, die zwar nicht unmittelbar auf 

der Umsetzung der AIFMD-Änderungen beruhen, aber im Rahmen des Umsetzungsgesetzes 

thematisch mit geregelt werden könnten. Ziel ist eine Verbesserung der Bedingungen für 

Verwahrstellen in Deutschland und Stärkung des Fondsstandorts Deutschland. Adressierte Punkte 

sind Fragen zur Abwicklung von Investmentvermögen (z.B. Geltung von Anlagegrenzen während 

der Liquidationsphase; Abbedingkarkeit des § 258 Abs. 2 KAGB) oder zur Wiedereinführung der 

Möglichkeit Wertpapierdarlehen im Wege des Pfandrechts zu besichern (ursprünglich durch 

Fondsstandortgesetz gestrichen).

Betroffene Interessenbereiche (1)

 Bank- und Finanzwesen [alle RV hierzu]

Betroffene Bundesgesetze (1)

 KAGB [alle RV hierzu]
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